
Schule nach den Osterferien [NRW u.a.]
Beitrag von „Susannea“ vom 6. Juni 2021 10:43

Zitat von MarieJ

Es wäre aber dennoch immer eine von der Schule veranstaltete Zeugnisübergabe und
daher zu unterscheiden von einer von den SuS veranstaltete Abschlussfeier.

Nein, eben nicht, weil eben in den von mir genannten Fällen (bis auf den Rathaussaal) alle
diese Veranstaltungen gekoppelt waren mit der von der Schule organisierten Abschlussfeier.

Also MUSS diese Unterscheidung nicht immer vorliegen.

Aber die BetrVO ist doch da bei euch scheinbar dann eindeutig, nur volljährige Gäste (außer
evtl. den Schülern).
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